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lll/J Anfrage 

der Abgeo:rdneten S t r ö e r u DroStella K 1 ein - L ö w~ DroK 1 ein e r 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht~ -

betreffend endgültige Entschei.dung über Taras Borodajkewyczo 

"'"'oO=a o - o ..... 

Der zuständige Disziplinarsenat an der Hochschule für Welthandel hat 

mit einem Erkenntnis vom 140Mai 1966 gegen den .aooo Prof. Dro Taras 

Bo:r:-odajkewy(~~" nach einem v~_ele Monate dauernder:. Verfahren die Strafe der 

dauernde~ Ve:r:-setzung in den Ruhestand verhängt~ nachdem bereits ein 

halbes Jahr vorher das Landesge:d.ch'c, fü:{' St.:('afsachdn in Wien in zwei tel' 

Instanz etd,~schieden hat.t:s, daß der Vorw'i).:d,' gegean Prof v Taras Boroda.jkewycz~ 

er se:~. ar!,t,:i"ddmokratiscb" ant:i,semitisch und antiöst.erreichisch eingestell t ~ 

zu Recht gemacht W'J,::'de~ da dieser "dem ehemalige:c Nationalsozialismus 

in wesentliche:c. Komponent.en noch verhafte.':," seL (Siehe Endurteil vom 

300November 1965~ Aktenzeiche:r.. ':3 a BIo 1076/65) 0 

DroBorodajkewycz hat gegen das Erkenntnis des Disziplinarsenates vom 

140Mai Be:rufung eingelegt~ sodaß dieses noch nicht in Rechtskraft erwuchs. 

Es ergibt sich somit die TatBache~ daß Borodajkewycz 11 Monate nach dem 

Endurteil des Straflandesgerichtes und nahezu ein halbes Jahr nach dem 

Erkenntnis des Disziplinarsenates noch immer ~ wenn auch beurlaubt 

österreichischer Hochschullehrer ist und daher auch im Vorlesungsverzeich

nis der Hochschule für Welthandel aufscheint. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Unterricht die nachstehenden 

A n fra gen : 

10) Können Sie als Leiter des Unterrichtsressorts angeben~ wann voraus~ 

sichtlich das Disziplinarverfahren gege!.:. Prof.Bor'Jdajkewycz beendet 

sein wird? 

20) Worauf ist die - insbesondere jjn,Hinblick auf den klarliegenden Sach~ 

verhaI t ~ sowie im Hinblick auf das vorliege~de Endurteil des Straf·~ 

landesgerichtes - außerordentlich lange Dauer des Disziplinarverfah~ 

rens zurückzuführen'? 
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